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land der Versammlung, vom Exekutivausschuß oder 
vom Generaldirektor vorgelegt werden. Diese Vor
schläge werden vom Generaldirektor mindestens sechs 
Monate, bevor sie in der Versammlung beraten wer
den, den Mitgliedländern der Versammlung mitge
teilt.

(2) Jede Änderung der in Absatz (1) bezeichneten 
Artikel wird von der Versammlung beschlossen. Der 
Beschluß erfordert drei Viertel der abgegebenen 
Stimmen; jede Änderung des Artikels 13 und dieses 
Absatzes erfordert jedoch vier Fünftel der abgegebenen 
Stimmen.

(3) Jede Änderung der in Absatz (1) bezeichneten 
Artikel tritt einen Monat nach dem Zeitpunkt in 
Kraft, zu dem die schriftlichen Notifikationen der ver
fassungsmäßig zustandegekommenen Annahme des 
Änderungsvorschlags von drei Vierteln der Länder, 
die im Zeitpunkt der Beschlußfassung über die Ände
rung Mitglied der Versammlung waren, beim Gene
raldirektor eingegangen sind. Jede auf diese Weise 
angenommene Änderung der genannten Artikel bindet 
alle Länder, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Änderung Mitglied der Versammlung sind oder 
später Mitglied werden; jedoch bindet eine Änderung, 
die die finanziellen Verpflichtungen der Verbandslän
der erweitert, nur die Länder, die die Annahme die
ser Änderung notifiziert haben.

Artikel 18

(1) Diese Übereinkunft soll Revisionen unterzogen 
werden, um Verbesserungen herbeizuführen, die ge
eignet sind, das System des Verbandes zu vervoll
kommnen.

(2) Zu diesem Zweck werden der Reihe nach in 
einem der Verbandsländer Konferenzen zwischen den 
Delegierten dieser Länder stattfinden.

(3) Für Änderungen der Artikel 13 bis 17 sind dis 
Bestimmungen des Artikels 17 maßgebend.

Artikel 19

Es besteht Einverständnis darüber, daß die Ver
bandsländer sich das Recht Vorbehalten, einzeln unter
einander Sonderabkommen zum Schutz des gewerb
lichen Eigentums zu treffen, sofern diese Abkommen 
den Bestimmungen dieser Übereinkunft nicht zuwider
laufen.

Artikel 20

(1) a)  Jedes Verbandsland kann diese Fassung der 
Übereinkunft ratifizieren, wenn es sie unterzeichnet 
hat, oder ihr beitreten, wenn es sie nicht unterzeich
net hat. Die Ratifikations- und Beitrittsurkunden 
werden beim Generaldirektor hinterlegt.

b)  Jedes Verbandsland kann in seiner Ratifikations
oder Beitrittsurkunde erklären, daß sich seine Ratifi
kation oder sein Beitritt nicht erstreckt

i) auf die Artikel 1 bis 12 oder
ii) auf die Artikel 13 bis 17.
c) Jedes Verbandsland, das gemäß Buchstabe b)  

eine der beiden dort bezeichneten Gruppen von Ar
tikeln von der Wirkung seiner Ratifikation oder seines 
Beitritts ausgeschlossen hat, kann zu jedem späteren 
Zeitpunkt erklären, daß es die Wirkung seiner Rati

fikation oder seines Beitritts auf diese Gruppe von 
Artikeln erstreckt. Eine solche Erklärung wird beim 
Generaldirektor hinterlegt.

(2) a)  Die Artikel 1 bis 12 treten für die ersten zehn 
Verbandsländer, die Ratifikations- oder Beitrittsur
kunden ohne Abgabe einer nach Absatz (1) Buch- 
stabf b)  Ziffer i) zulässigen Erklärung hinterlegt ha
ben, drei Monate nach Hinterlegung der zehnten sol
chen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

b)  Die Artikel 13 bis 17 treten für die ersten zehn 
Verbandsländer, die Ratifikations- oder Beitrittsur
kunden ohne Abgabe einer nach Absatz (1) Buch
stabe b)  Ziffer ii) zulässigen Erklärung hinterlegt 
haben, drei Monate nach Hinterlegung der zehnten 
solchen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

c )  Vorbehaltlich des erstmaligen Inkrafttretens 
jeder der beiden in Absatz (1) Buchstabe b)  Ziffern i) 
und ii) bezeichneten Gruppen von Artikeln nach den 
Buchstaben a)  und b)  und vorbehaltlich des Absatzes 
(1) Buchstabe b)  treten die Artikel 1 bis 17 für jedes 
nicht unter Buchstabe a)  oder b)  fallende Verbands
land, das eine Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
hinterlegt, sowie für jedes Verbandsland, das eine Er
klärung gemäß Absatz (1) Buchstabe c) hinterlegt, 
drei Monate nach dem Zeitpunkt der Notifizierung 
einer solchen Hinterlegung durch den Generaldirek
tor in Kraft, sofern in der hinterlegten Urkunde oder 
Erklärung nicht ein späterer Zeitpunkt angegeben ist. 
In diesem Fall tritt diese Fassung der Übereinkunft 
für dieses Land zu dem angegebenen Zeitpunkt in 
Kraft.

(3) Für- jedes Verbandsland, das eine Ratifikations
oder Beitrittsurkunde hinterlegt, treten die Artikel 18 
bis 30 in Kraft, sobald eine der beiden in Absatz (1) 
Buchstabe b)  bezeichneten Gruppen von Artikeln für 
dieses Land gemäß Absatz (2) Buchstabe a) ,  b )  oder c )  
in Kraft tritt.

Artikel 21

(1) Jedes verbandsfremde Land kann dieser Fassung 
der Übereinkunft beitreten und dadurch Mitglied des 
Verbandes werden. Die Beitrittsurkunden werden beim 
Generaldirektor hinterlegt.

(2) a)  Für jedes verbandsfremde Land, das seine 
Beitrittsurkunde einen Monat vor dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens von Bestimmungen dieser Fassung der 
Übereinkunft oder früher hinterlegt hat, tritt diese, 
sofern nicht ein späterer Zeitpunkt in der Beitrittsur
kunde angegeben ist, zu dem Zeitpunkt in Kraft, zu 
dem die Bestimmungen gemäß Artikel 20 Absatz (2) 
Buchstabe a)  oder b)  erstmals in Kraft treten; jedoch 
ist ein solches Land,

i) wenn die Artikel 1 bis 12 zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht in Kraft getreten sind, während der 
Übergangszeit bis zu ihrem Inkrafttreten an ihrer 
Stelle durch die Artikel 1 bis 12 der Lissaboner 
Fassung der Übereinkunft gebunden;

ii) wenn die Artikel 13 bis 17 zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht in Kraft getreten sind, während der 
Übergangszeit bis zu ihrem Inkrafttreten an ihrer 
Stelle durch die Artikel 13 und 14 Absätze (3), (4) 
und (5) der Lissaboner Fassung der Übereinkunft 
gebunden.

Gibt ein Land in seiner Beitrittsurkunde einen spä
teren Zeitpunkt an, so tritt diese Fassung der Uber-


